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Keine Fünftelungsregelung bei Teilzahlungen eines Kapitals 
(BFH, Urteil vom 15.12.2022, AZ: VI R 19/21) 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte mit Urteil vom 15.12.2022 fest, dass die Fünftelungsregelung 
gemäß § 34 Einkommensteuergesetz (EStG) grundsätzlich nur greift, wenn das Kapital in einem 
Veranlagungszeitraum gezahlt wird und dadurch eine erhöhte steuerliche Belastung entsteht. 
 
Die Fünftelungsregelung findet nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ausnahmsweise auch in 
folgenden Fällen bei einer Zahlung in mehreren Veranlagungszeiträumen Anwendung, 
 

➢ wenn in zwei Veranlagungszeiträumen neben der Hauptleistung eine geringere Nebenleistung 
(<10% der Hauptleistung) gezahlt wird, 

➢ wenn die Zahlung von vornherein in einer Summe festgesetzt war und nur wegen der 
ungewöhnlichen Höhe und der besonderen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen auf zwei 
Veranlagungszeiträume aufgeteilt wird, 

➢ wenn neben der Hauptleistung aus Gründen der sozialen Fürsorge in späteren 
Veranlagungszeiträumen für eine gewisse Zeit Entschädigungszusatzleistungen gewährt 
werden. 

 
Im entschiedenen Fall wurde die Kapitalzahlung in drei Veranlagungszeiträumen gezahlt, sodass die 
oben genannten Ausnahmen nicht greifen und die Fünftelungsregelung keine Anwendung findet. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Streckung der Zahlung in drei Veranlagungszeiträumen vom 
Steuerpflichtigen gewünscht war. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Abstreiter 
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